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Öffentliche Berichtsvorlage 

Betrifft 
 

Anregungen gemäß § 24 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
 

 
Beratungsfolge 
 

   15.01.2019 Bezirksvertretung Münster-Südost Bericht 

 
 
Bericht: 
 
Folgende Anregung gemäß § 24 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen ist ein-
gegangen: 
 

Jahr-Nr. Antragsanliegen Entscheidungszuständigkeit 
(Das Anhörungs- und Beratungsrecht weite-
rer Gremien bleibt unberührt.) 

2019-00005 Es werden verschiedene Maßnahmen für 
Wolbeck angeregt: Beauftragung eines 
Citymanagers; finanzielle Unterstützung von 
Gewerbetreibenden und Dienstleistern bei 
der Erarbeitung einer Marktanalyse für die 
jeweilige Einrichtung im Ortskern; eine 
Bezuschussung gedruckter oder digitaler 
Werbemaßnahmen für die Angebote der im 
Ortskern angesiedelten Gewerbetreibenden/ 
Dienstleister; temporärer Verzicht auf 
Platzmieten bei der Einrichtung von 
Bewirtungen auf städtischem Grund. 

Verwaltung zur Vorprüfung   

 
Die Anregung wurde sowohl an die Bezirksvertretung Münster-Südost als auch an den Rat der 
Stadt Münster gerichtet und wird den Mitgliedern des Rates in der Sitzung am 13.02.2019 bekannt 
gegeben. 
 
 
In Vertretung  
 
gez. 
Wolfgang Heuer 
Stadtrat 
  

Amt für Bürger- und 
Ratsservice 
 
08.01.2019 
 
Ihr/e Ansprechpartner/in: 

Frau Dautzenberg 

Telefon: 492-3365 

Dautzenberg@stadt-
muenster.de 
 


	Datum
	Gremium
	Zuständig
	Beratungsfolge
	FAuswirkung
	pos1
	Anlage
	FLD_SIDAT

